
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 12 (1896)

Heft: 32

Artikel: Die Benützung der Sägespäne in der Industrie

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-578892

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 21.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-578892
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


542 SHnflricrte fctjtoeijerifdje |jattbtoerfer«,3eitun8 (Organ fiir tie offtgietten $u6Iiîationen beî ©djtoetg. ©eraerbeôereinS) Br. 32

gefommenen Beglemente, Slnlettungett unb Slnmeïbefcheine
mit ben neu gebrudEten berwechfelt werben, tooburdj leidet

Berwirrung unb Mißgriffe entfielen formen, empfehlen wir
bringenb, bie alten Formulare gu bernidjten. Btdjt ber«

wenbete ßehrbriefe bagegen finb an uns gurficfgufenben, bamit
ber Stgt ber 3nnenfeiten .erneuert werben fann (bie gepreßte
Seife beS Se^röriefeS Bleibt unöeränbert). SaS Formular
„Aufruf" wirb nicht mehr abgegeben.

BrüfungSfommiffionen, Welche biefe Borfchriften nid&t
Beamten, finb für aUfäÜige Sertürner berantwortlich.

* **
Sitten ©eftionen nnb SßrüfungSEreifen bringen wir noch

fûïgenben Befchlufj ber ®enfer Selegtertenberfammlung "in
(Erinnerung : f

Sen ©eftionen Wirb empfohlen, bahin gu wirfen, bah
bie ßebrlingSprüfungen burcö fahionale ©efefce ftaatlidj
anerfannt unb bie ^Beteiligung an benfel&en für atte ßehrlinge
obligatortfch erflärt, fowie bie ©infcBreibung ber ßehrlinge
bei öffentlidben Organen borgefchrieben werbe.

SBir hoffen, bah bie ©eftionen bie wichtige Sfrage Be«

förberlidh prüfen unb bie prafttfcbe Ausführung btefeS

BefdjluffeS mit atter (Energie an §anb nehmen werben, ©o
btel an uns, werben wir bie ©eftionen in ihren Begebungen
nacb Kräften unterftüpen. Sa bie SiuSficpten für ein
BunbeSgefeb gur Begelung beS ßehrlingSWefenS gur, Seit
nicht befonberS günfttg finb, empfiehlt eS ficb um fo mehr,
borläuftg auf fanfonalem Boben borgugehen. Bereits haben
bie wefifchweigerifchen Kantone Neuenbürg, (Senf, SBaabt
nnb fÇreiBurg begüglicbe ©efe^e erlaffen. Süricb ift im
Begriff, in feinem im (Entwurf - oorliegenben fantonalen
©ewerbegefeb bie ßehrltngSprüfungen obligatorifch gu erffäretx.
Biödjten anbere Kantone biefem Beifpiefe folgen 3n erfter
ßinie wäre eS ©ache ber Kantonalberbänbe, bie Snitiattöe
gu ergreifen. SBo foldje nicht beftehen, fottten fid) bie

berfchiebenen gewerblichen Bereine eines KantonS gu gemei#
fameit Borgeben gufammen finben.

Sie ßebrlingSprüfungen werben erft bann ihre Wahre
Bebeutnng erlangen nnb ihren grnecf erfüllen fönnen, wenn
ber Staat mit feiner Autorität unb mit feinem ©hup
ihnen Kraft unb ©efebmähigfett oerlelht unb wenn atte

ßebrlinge fi<b ihnen untergieijen müffen. Sie fiaatlicbe
Organifation fd^Iiefet aber bie faäjfnnbtge BethätigUng bdr

BerufSgenoffeit unb gewerblichen Bereine feineSWegS auS;
bie ftaatlicben Organe werben biefer freiwilligen Btitwirfang
nicht- entbehren fönnen noch wollen.

Strebe alfo febe unferer ©eftionen in eblem SBettbewerb
bamacb, bah attfeitS für bie Beroottfommnung unb Buatt«
gemeinerung ber ßebrlingSprüfungen bie als gwecfmäfsig
erfannten Btahnapmen getroffen werben!

Btit freunbeibgenöffifchem ©rufe
$ür bie ©entralprüfungSfommif.fion,

©er ?ßräftbejrt : ' ©er ©efretär:
@b. BooS^egljer. SSertter KreBS.

Mmn&êtoefen.
kantonaler gürchetifcfjer «Sd^mtebe» unb

2ößpermeifter«Beran. 3n §inweil fanb
legten Sonntag bie ©eneraloerfammlung beS

farion. BerbanbeS ber gürdjerifchen ©chmiebe«
unb SBagnermetfter ftatt. Ser Borftanb würbe
folgenbermafeen befteHt: ßerch, ©djmiebmetfter

-in SBipfingen, fßräfibent; Slrmbrufter, Büfchlifon, Ouöftor;
Bieter, SBagner, BMebtfon, Aftüar; Be*"h ©chmiebmeifter in
Sttnau, Bigepräfibent unb 1. Betfiber; ffaufer, ©chmieb in
BieSbach 2. Beifiber .Ser Bigepräfibent betonte in befonberem
Beferate bie Boiwenbigfeit einer möglichfi ftarfen gewerblichen
Organifation für bie ©chmiebe unb SBagner, für bereu

Kräftigung noch BieleS gu fbun übrig bleibe. Sie nächfte
Berfammlung finbet im 3uni 1897 in Bütach ftatt. ©in

befonbereS Sraftanbum bilbete bie fÇrage ber ©rftettung eines
ArbeiiStartfS für bie ©chmiebe« unb Söagnermeifter auf beut

ßanbe. Sie Bteifter biefer Berufe in Sßtnterthur unb 3öri<h
haben fdjon fett gwei 3®bren einen B«iS«©oUrant eingeführt,
ber für fämtliche Blitgtieber binbenb iff. Sie Bteifter auf
bem ßanbe fönnen aber nicht nach bem fiäbtifdfjen Sartf
arbeiten unb Wünfchen belhalb bie Aufhellung eines für
länbliche Berhältniffe berechneten Sarifs, welcher etwas
niebriger gehalten fein foil, als ber ftäbttfche B"t§=®ourant.
®S würbe befchloffen, biefe Angelegenheit an .ber nädjfien
Berfammlung in Bülach gu erlebigen.

Set Streif ber Schreiner in Brüffel, 3000 Btanu
umfaffenb, iff nach breimonatlicher Sauer refultätloS ber«

laufen, ba genügender ©cfab an SiröeitSfräften bon aufeen

herbeigog.

ileftrote^utf^e unb eleftwdjemifdje
9tutibf^au.

Sie 3lftiengefellfthaft „©leftrigitätSwerf §inweil" ge«

benft bie ga gewinnenbe eleftrifche Kraft bom Btafdhtnenhaufe
im Sobel aus ins Sorf §inweil gu leiten unb bafelbft für
öffentliche unb für ©auSbeleuchtung, fowte gum Betriebe bon
Btptoren für inbuftriellè gwedfe gu berwenben unb fudjt hie»

für bie ftaatliche Kongeffion nach.

©leftrifther Bureaubiener. Seit einiger Seit funftioniert
in ber- Kcebitbanf gu 0)effa eine eleftrifche Hängebahn —
eine wichtige Steuerung auf bem ©ebiete ber ©leftrotechntf
unb ©igentum ber eleftrotechnifchen fÇabrif beS tperru SB.

bon Bomanow, Befiher be? BatentS obengenannten ©pftemS.
Surch atte. Siwwer ber Banf, bon ber Buchhalterei unb ber

Kaffe. an, bis gu ben BerwaltungSräumen hin gieht fleh ein

©chienenneh, an Konfolen befeftigt. Sluf biefen Schienen
bewegt fich rafch ein fletner Bpparat«2Baggon, gefüllt mit
Bapieren gur Uderfchrift, ©ffeften gur Uebergabe unb alles

übrige, wsS früher burdö befonbere Bebiente beförbert Werben

mufete. Sanf biefer Beueinführung ift bie Brbeit in bem

ßombarb wefentli^ bereinfacht unb bie Saht ber Bebieuung
gur Beförberung bon Slften, Bieren u. f. W. auf blofg einige
Btann berringert worben. Sleufeerft einfach unb praftifch
bewährt fitb btefeS ©hftem in Bureaug, Krebitanftalten, wo
Slften burch Btibaiperfonen beförbert werben müffen unb

mannigfachen Btanipulationen unterworfen finb, welche Sin«

Iah P Btih&räudben unb Berbrechen geben.

Selephonberbefferung. ©in ruffifcher ©leftrifer in Obeffa,
namer.S KtlbifchowSfp, foil etne Berbefferung am Seiephon
erfnnben hoben, burch bereu Slnwenbung ber ©influh ber

©ntfernung auf bie Seutltdjfett beS §örenS gang erheblich
berminbert wirb. Bisher finb Berfud&e gwifchen BtoSfau unb

Boftow (über 1400 Kilometer) mit ©rfolg angeftettt worben.

Sowohl Sprache als Btufif War auf biefe ©ntfernung mit
bottfommener Seuilichfeit wahrnehmbar. Bei biefen Broben
würbe ein gewöhnlicher Selegraphenbraht benufct.

Sie SSenü^ttttg ber (Sftgefpftne itt ber Subufirte.

Sie Slnwenbung ber ©ägefpäne in ber 3«buftrie ift eine

fehr bielfettige unb bürfte eS intereffant fein, bie berfdjiebenen

BerwenbungSarten furg gu refumieren.
Slbgefehen bon ber- befannten BerwenbungSart, bie auf

ber SlbforptionSfraft ber ©ägefpäne beruht unb bie fie .als

Slufftreu für guhböben k. fehr geeignet macht, ift es eben»

faDS nicht nötig, hier ihre Berarbeitung gu fjeuerangünbern,

mit Kaotin gemifd&t gu §olg, ihre Seftittation gur ©rgeugung
bon ßeuchtgaS ober gur ©ewinnung ber ammoniafalifchP
Bebenprobufte näher gu befchreiben.

©ine intereffante BerwenbungSart ber ©ägefpäne ift hie

gur ©rgeugung bon Dgalfäure nach bem Berfahren ©apitaine
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gekommenen Reglements, Anleitungen und Anmeldescheine
mit den neu gedruckten verwechselt werden, wodurch leicht
Verwirrung und Mißgriffe entstehen

'
können, empfehlen wir

dringend, die alten Formulare zu vernichten. Nicht ver-
wendete Lehrbriefe dagegen find an uns zurückzusenden, damit
der T«xt der Innenseiten .erneuert werden kann (die gepreßte
Decke des Lehrbriefes bleibt unverändert). Das Formular
„Aufruf" wird nicht mehr abgegeben.

Prüfungskommissionen, welche diese Vorschriften nicht
beachten, sind für allfällige Irrtümer verantwortlich.

» 5
»

Allen Sektionen und Prüfungskreisen bringen wir noch

folgenden Beschluß der Genfer Delegiertenversammlung 'in
Erinnerung:

Den Sektionen wird empfohlen, dahin zu wirken, daß
die Lehrlingsprüfungen durch kantonale Gesetze staatlich
anerkannt und die Beteiligung an denselben für alle Lehrlinge
obligatorisch erklärt, sowie die Einschreibung der Lehrlinge
bei öffentlichen Organen vorgeschrieben werde.

Wir hoffen, daß die Sektionen die wichtige Frage be-

förderlich prüfen und die praktische Ausführung dieses

Beschlusses mit aller Energie an Hand nehmen werden. So
viel an uns, werden wir die Sektionen in ihxen Bestrebungen
nach Kräften unterstützen. Da die Aussichten für ein
Bundesgesetz zur Regelung des Lehrlingswesens zur Zeit
nicht besonders günstig sind, empfiehlt es sich um so mehr,
vorläufig auf kantonalem Boden vorzugehen. Bereits haben
die westschweizerischen Kautone Neuenburg, Genf, Waadt
und Freiburg bezügliche Gesetze erlassen. Zürich ist im
Begriff, in seinem im Entwurf vorliegenden kantonalen
Gewerbegesetz die Lehrlingsprüfungen obligatorisch zu erklären.
Möchten andere Kantone diesem Beispiele folgen! In erster
Linie wäre es Sache der Kantonalverbände, die Initiative
zu ergreifen. Wo solche nicht bestehen, sollten sich die
verschiedenen gewerblichen Vereine eines Kantons zu gemekO

samen Vorgehen zusammen finden.
Die Lehrlingsprüfungen werden erst dann ihre wahre

Bedeutung erlangen und ihren Zweck erfüllen können/ wenn
der Staat mit seiner Autorität und mit seinem Schutz
ihnen Kraft und Gesetzmäßigkeit verleiht und wenn alle
Lehrlinge sich ihnen unterziehen müssen. Die staatliche
Organisation schließt aber die sachkundige Bethätigung der
Berufsgenossen und gewerblichen Vereine keineswegs aus;
die staatlichen Organe werden dieser freiwilligen Mitwirkung
nicht- entbehren können noch wollen.

Strebe also jede unserer Sektionen in edlem Wettbewerb
darnach, daß allseits für die Vervollkommnung und Vuall-
gemeinerung der Lehrlingsprüfungen die als zweckmäßig
erkannten Maßnahmen getroffen werden!

Mit freundeidgenössischem Gruß
Für die Centralprüfungskommis.sion,

Der Präsident: ' Der Sekretär:
Ed. Boos-Jegher. Werner Krebs.

Verbandswesen.
Kantonaler zürcherischer Schmiede- und

Wagnermeister-Verein. In Hinweil fand
letzten Sonntag die Generalversammlung des

karton. Verbandes der zürcherischen Schmiede-
und Wagnermeister statt. Der Vorstand wurde
folgendermaßen bestellt: Lerch, Schmiedmeister

-in Wipkingen, Präsident; Armbruster, Rüschlikon, Quästor;
Meier, Wagner, Wtedikon, AktUar ; Peter, Schmiedmeister in
Jllnau, Vizepräsident und 1. Beisitzer; Fauser, Schmied in
Riesbach 2. Beisitzer .Der Vizepräsident betonte in besonderem
Referate die Notwendigkeit einer möglichst starken gewerblichen
Organisation für die Schmiede und Wagner, für deren

Kräftigung noch Vieles zu thun übrig bleibe. Die nächste

Versammlung findet im Juni 1897 in Bülach statt. Ein

besonderes Traktandum bildete die Frage der Erstellung eines
Arbeitstarifs für die Schmiede- und Wagnermeister auf dem

Lande. Die Meister dieser Berufe in Winterthur und Zürich
haben schon seit zwei Jahren einen Preis-CoUrant eingeführt,
der für sämtliche Mitglieder bindend ist. Die Meister auf
dem Lande können aber nicht nach dem städtischen Tarif
arbeiten und wünschen deshalb die Aufstellung eines für
ländliche Verhältnisse berechneten Tarifs, welcher etwas
niedriger gehalten sein soll, als der städtische Preis-Courant.
Es wurde beschlossen, diese Angelegenheit an der nächsten

Versammlung in Bülach zu erledigen.

Der Streik der Schreiner in Brüssel, 3000 Mann
umfassend, ist nach dreimonatlicher Dauer resultatlos ver-
laufen, da genügender Ersatz an Arbeitskräften von außen
herbeizog.

Elektrotechnische und elektrochemische
Rundschau.

Die Aktiengesellschaft „Elektrizitätswerk Hinweil" ge-
denk: die zu gewinnende elektrische Kraft vom Maschinenhause
im Tobe! aus ins Dorf Hinweil zu leiten und daselbst für
öffentliche und für Hausbeleuchtung, sowie zum Betriebe von
Motoren für industrielle Zwecke zu verwenden und sucht hie-
für die staatliche Konzession nach.

Elektrischer Bureaudiener. Seit einiger Zeit funktioniert
in der Kreditbank zu O)essa eine elektrische Hängebahn —
eine wichtige Neuerung auf dem Gebiete der Elektrotechnik
und Eigentum der elektrotechnischen Fabrik des Herrn H. W.
von Romanow, Besitzer des Patents obengenannten Systems.
Durch alle Zimmer der Bank, von der Buchhalters und der

Kasse an, bis zu den Verwaltungsräumen hin zieht sich ein
Schienennetz, an Konsolen befestigt. Auf diesen Schienen
bewegt sich rasch ein kleiner Apparat-Waggon, gefüllt mit
Papieren zur Unterschrift, Effekten zur Uebergabe und alles

übrige, was früher durch besondere Bediente befördert werden

mußte. Dank dieser Neueinführung ist die Arbeit in dem

Lombard wesentlich vereinfacht und die Zahl der Bedienung
zur Beförderung von Akten, Papieren u. f. w. auf bloß einige
Mann verringert worden. Aeußerst einfach und praktisch

bewährt sich dieses System in Bureaux, Kreditanstalten, wo
Akten durch Privatpersonen befördert werden müssen und

mannigfachen Manipulationen unterworfen find, welche An-
laß zu Mißbräuchen und Verbrechen geben.

Telephonverbefserung. Ein russischer Elektriker in Odessa,

namens Ktldisckowsky, soll eine Verbesserung am Telephon
erfunden haben, durch deren Anwendung der Einfluß der

Entfernung auf die Deutlichkeit des Hörens ganz erheblich
vermindert wird. Bisher find Versuche zwischen Moskau und

Roston? (über 1400 Kilometer) mit Erfolg angestellt worden.

Sowohl Sprache als Musik war auf diese Entfernung mit
vollkommener Deutlichkeit wahrnehmbar. Bei diesen Proben
wurde ein gewöhnlicher Telegraphendraht benutzt.

Die Benützung der Sägespäne in der Industrie.

Die Anwendung der Sägespäne in der Industrie ist eine

sehr vielseitige und dürfte es interessant sein, die verschiedenen

Verwendungsarten kurz zu resümieren.
Abgesehen von der bekannten Verwendungsart, die auf

der Absorptionskraft der Sägespäne beruht und die fie.als
Aufstreu für Fußböden zc. sehr geeignet macht, ist es eben-

falls nicht nötig, hier ihre Verarbeitung zu Feueranzündern,

mit Kaotin gemischt zu Holz, ihre Destillation zur Erzeugung
von Leuchtgas oder zur Gewinnung der ammoniakalischen

Nebenprodukte näher zu beschreiben.

Eine interessante Verwendungsart der Sägespäne ist die

zur Erzeugung von Oxalsäure nach dem Verfahren Capitaine



Ar. 32 3HuîlriertC fchmetjertftfie $CMl)»erlet=3ettmiB (Organ für Me offtjieEen Spublüattonen beS ©djtDetj. ©etoerbeöereinS). 543

unb Gerling. 3" biefem StoeCEe fodjt man 40 Steile fub=
reine Sange non einer Stcßttgfett bon 1,35 mit 20 Seilen
©ägefpänen unter ©Inzufügmtg bon 1,5 Seilen fernerer
SDÎaterien (mie Mafchtnenöl, Vafeltne 2c SaS ©emifdj mirb
fo lange auf einer Semperatur bon 200 ® erhalten, bis îein
©ntmeichen bon carbonlfiertem MafferftoffgaS mehr ftattfinbet.
Sie Maffe mirb bann balb feft nnb mirb su mteberljolten
Malen mit SBaffer obec Mafferbampf bei einer Semperatur
bon 200 ° beljanbelt, bis bie gfarbe ganz Aar gemorben ift,
©ie enthält bann 52 bis 53% Dplfcwre, b. t. 140 Seile
Dplfäure auf 100 Seile ©ägefpäne. SaS entftepenbe Kalt-
opalat ift bon rein meißer jjatbe unb enthält geringe Bei=

mengungen bon ©djmefelfäure ; burdj KtpftaEifation mirb bie
reine Djalfäure auSgefcbteberr. Sie ©obalauge fann nadj
erfolgter Konzentration bon Beuern 6enäpt merben.

©ehr, borteilljaft ift bie VermenbungSart ber ©ägefpäne
al§ ©taEfireu ; fie abforbiert alle pffigen Stoffe nnb gibt
einen ausgezeichneten Sünger.

Sie ©ägefpäne finb baS befte Mitiel, um ©ier ju £on=

ferbieren ; man berfertigt aus ben fomprimierten «nb burch

Klebfioff mit einanber berbunbenen ©ägefpänen, Gahmen,
Spielzeug je. (Sine midjttge tnbuftrieüe Vermenbmtg finben
fie als 2amtng » Mifdjung, bie zur Steinigung beS Seucht»

gafeS bient.
©egenmärtig ift in Kanaba eine fÇabtif inftaHiert, meldte

540 Kubifmeter aus ©ägefpänen erzeugtes ®aS pro Sag
liefert unb zu biefem ungefähr 2 Sonnen ©ägefpäne
beftiiïiert.

SaS ganze für bie SeftiEation notroenbige Verfonal be«

fteht aus einem Manne unb einem Knaben. SaS ®aS, aus
einem gemöhnliChen Brenner ftrömenb, hat eine 2eudjtfraft
bon 18 Kerzen. Stüter bem ©afe liefern bie ©ägefpäne
auch nodj 20% Sheer. ©S märe motjl angezeigt, baß man
fidj mit biefem ©afe näher befaßte, nachbem eS befonberS
für inmitten bon SBälbern liegenbe ©tabUffement bon großem
SBerte märe.

- Man hat üerfcptebene AgglomerationSberfudje mit ben

©ägefpänen gemalt unb Briquettes erzengt, inbem man
boppeldjromfaure Vottafcpe ober Alaun mit pffigem Seim

mifdjte, um bas nötige Btnbemittel zu erhalten.
Ilm Baumaterialien zu erhalten, mifcpt man ©ement,

Kalf ober ®pps mit ben ©ägefpänen.
©tnen bezüglichen Mörtel geben ©ägefpäne, mit frifch

gelöfdjtem Kalt gemifdtjt.
©nblid) erzeugt man felbft 3iegel aus ©ägefpänen, inbem

man biefe mit ©anb unb Shon mtfCfjt unb brennt. Siefe
Siegel zeichnen fidj burdj ihre befonbere SUdjtigfeit aus.

Man fleht, baß bie Vermenbbarteit ber ©ägefpäne eine

fehr große ift. (Mitgeteilt bom fßatentbureau Pfdjer in 2öien).

SerfftiebcttcS.
Bor BuubeSgeridjt. Sie S3 auf irm a Sßümpi n u

$ erzog in Sern, meldfe ihre am Bau ber Bahn auf
bie ©Chpnige Sßlatte befdjäftigten Arbeiter bei einer tarifer
©efeEfdjaft gegen llnfaE berfidjert hatte, zahlte bem am 25.
Auguft 1892 burch einen llnfaE berlepten ißletro ©aferio
auf Aechaung ber ihm zutommenben ©ntfdjäbigung nadj unb
nach einen Setrag bon 550 2fr. aus, um ihn bon ber größten
Eiot zu betualjren, nadjbem fie bie ©efeEfdjaft bon bem lln«
faE rechtzeitig benachrichtigt hatte. 3nt 3aljre 1894, alfo
etma 16 Monate nach bem llnfaE, erhob ©aferio gegen feine
Arbeitgeber bann Klage auf (Bezahlung einer angemeffenen
©ntfchäbigung unb ermirtte bie Verurteilung berfelben zur
(Bezahlung eines Betrages bon 5000 $r. nebft 3iuS unb
Koften. Vümpin n. ©erzog hatten gleich zu Seginn beS

VrozeffeS ber ©efeEfchaft ben Streit bertünbet, biefe fich aber
jeher Seilnahme entfdjlagen, inbêm fie fich auf bie Art. 9
linb 13 ber VerfidjerungSpolice berief, bie folgenbermaßen
lauten:

Act. 9. „ABe Anfprüdje auf ©atfchäbigung berjähren
nach Ablauf eines 3ahreS bom Sage beS UrtfaEeS an. Sie
©efeEfchaft ïann bemzufolge nach Ablauf biefer fÇrift zu
feiner ©ntfchäMgung mehr angehalten merben, melcheS auch
bie Urfadje fei, moburch bie rechtzeitige ©intlagung berhinbert
mürbe."

Art. 13. Abf. 2. „Sie ©efeEfchaft uEein hat baS AeCht,
einen Vergleich abzufdjliefjen; jeber ohne ihre Suftimmung
abgefdhloffene Vergleich ober jebe burch fie nicht gutgeheißene
AbfélagSzahlung enthebt fie ber VerbinbliChïeit."

Ser AppeEationS» unb KaffationShof beS KantonS Vem
mieS mit Urteil bom 30. Sanuar b. 3. bie bon V- unb ©.
na^ ihrer Verurteilung gegen bie ©efeEfchaft erhoöene Vedjts--
ïlage ab, meil ihr AnfpruCh gemäß ber im foeben ermähnten
Art. 13 enthaltenen Vefttmmung, monadj ohne Suftimmung'
ber ©efeEfchaft feine AbfdjlagSzahluttgen gemalt merben

burften, als bermirft betrachtet merben miiffe. SaS VunbeS«

gericht fanb hingegen, baß biefe Vefttmmnng gegen bie guten
Sitten berftoße, inbem fie ben Arbeitgeber an ber ©rfäEung
einer gefeßlidj unb moralifch ihm obliegenben VfttdU, ben

berunglüdten Arbeiter zu entfchäbigen, hiubern moEe; es ge=

langte aber mit 4 gegen 3 Stimmen bennodj zur Abmeifung
ber Klage, meil biefelbe nicht innert ber fffrift eines 3ahreS
feit, bem llnfaE angehoben morben fei unb nach Art. 9 ber

Volice beShalb als bermirft erfdjeine. Sa ber Arbeiter felber
erft nach Ablauf eines SaljreS flagenb auftrat, fo fonnten
Ijî. unb ©. aEerbingS nicht miffen, mie ho<h fleh bie ©nt=
fChäbigung belaufe, bie fie zu zahlen hatten unb für bie fie
ben, Viicfgriff hätten nehmen fönnen; aflein fie hätten eben

entmeber ben Arbeiter beranlaffen foEen, früher flagenb gegen
fie aufzutreten ober zum menigften eine fogenannte Aner=

fennüngS« unb geftfieEungSflage anheben fönnen, um ihr
VfidgripreCht gegen bie VerfidjerungSgefeEfdjaft nicht zu her*
lieren. Vun hatten fie aber burch ihre AbfchlagSzahlungen
bie einjährige VerjäfjrungSfrift, melche für bie ©aftpflichts*
flogen gilt, einerfettS unterbrochen unb anberfeitS ben ©aferio,.
freilich ohne zu moEen, gerabe babutch oeranlaßt, bie Art-
hebung ber Klage hinauSzufdjieben, mähreub ihr fftegreßan»

fpru^ inzmifdjen unterging.
SaS VunbeSgeriCht trat in feiner Mehrheit bem bemtfdjen

Appelhof bei. („VaSler (Kadjr.")
* •

SaS VunbeSgeriCht hat bie Bauunternehmer 2 a uff er
u. fJranceS^ettt in 3ßrich zur Bezahlung etner@nt«
fChäbigung bon 14,640 jjr. an ben üon einem llnteraccorbanten
befChäftigten unb bei einem Vettbau ber Unternehmer Oer»

unglücEten unb beinahe oöEig arbeitsunfähig gemorbenen
Maler 3aChia oerurteilt, babet aber anerfannt, baß ber aus
ber Unfafloerfidjerung bem 3®Chia zugefprodjene Betrag bon
4600 gr. bon ber ©ntfdjäbigung abgerechnet merben fönne.

Uieuefte eibg. fßatente im Bautoifen. Eleu er Bob en,
bon Anton Dborico, SûriÇh. -—AutomatifCher Soh
len«©pchmaffersAbfchlußapparat, bon Matthias
©artmann, Bafel. — ©trahfapparat, bon ©ebrüber
©äfeli, Arofa. — Kaminhut, in Vifierform, bon ®b.

3ür<her, SaboS. — Abzapfborrtdjtung, bon ©einrieb*

Sübenborfer, 3ürid)- — Matt zäh 1er für MeChfel« unb
©leiCbfirom, bon ©eorg SBilh- Meber, 3üridj.

Bttumefen in Bern. Ser ©emeinberat Bern Befchloß
bie ©rfteEung eines neuen MäbdjenfefunbarfdjulhaufeS mit
SurnhaEe unb ©pielplap. Sie Koften für baS ©ChulhauS
betragen 584,000 fÇr., für bie SurnhaEe 146,000 2fr.

Berner ffinrnhunSMer. BefanntliCh ift bie Veno*
bation beS KornhauSfeBerS burch bie Beljörben projeftiert
unb es finb bie bezüglichen Vorlagen (Sßläne, Kofienboran«
fChläge 2C gegenmärtig in Beratung bet ber zu biefem 3>oe<fe

aufgefteEten Kommiffion.
2Bt,e mir hören, foE bie ganze ©iurichtung beS KeEerS

eine ztoecfentfpreChenbere, gefäEigere merben. Oben (über ben
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und Herling. Zu diesem Zwecke kocht man 40 Teile sud-
reine Lauge von einer Dichtigkeit von 4,35 mit 20 Teilen
Sägespänen unter Hinzufügung von 1,5 Teilen schwerer
Materien (wie Maschinenöl, Vaseline Zc.). Das Gemisch wird
so lange auf einer Temperatur von 200 ° erhalten, bis kein

Entweichen von carbonisiertem Wasserstoffgas mehr stattfindet.
Die Masse wird dann bald fest und wird zu wiederholten
Malen mit Wasser odec Wasserdampf bei einer Temperatur
von 200 ° behandelt, bis die Farbe ganz klar geworden ist.
Sie enthält dann 52 bis 53°/g Oxalsäure, d. i. 140 Teile
Oxalsäure auf 100 Teile Sägespäne. Das entstehende Kalk-
oxalat ist von rein weißer Farbe und enthält geringe Bei-
mengungen von Schwefelsäure ; durch Krystallisation wird die
reine Oxalsäure ausgeschieden. Die Sodalauge kann nach

erfolgter Konzentration von Neuem benützt werden.
Sehr vorteilhaft ist die Verwendungsart der Sägespäne

als Stallstreu; sie absorbiert alle flüssigen Stoffe und gibt
einen ausgezeichneten Dünger.

Die Sägespäne sind das beste Mittel, um Eier zu kon-

servieren; man verfertigt aus den komprimierten und durch

Klebstoff mit einander verbundenen Sägespänen, Rahmen,
Spielzeug zc, Eine wichtige industrielle Verwendung finden
sie als Laming - Mischung, die zur Reinigung des Leucht-
gases dient.

Gegenwärtig ist in Kanada eine Fabrik installiert, welche
540 Kubikmeter aus Sägespänen erzeugtes Gas pro Tag
liefert und zu diesem Zwecke ungefähr 2 Tonnen Sägespäne
destilliert.

Das ganze für die Destillation notwendige Personal be-

steht aus einem Manne und einem Knaben. Das Gas, aus
einem gewöhnlichen Brenner strömend, hat eine Leuchtkraft
von 18 Kerzen. Außer dem Gase liefern die Sägespäne
auch noch 20°/o Theer. Es wäre wohl angezeigt, daß man
sich mit diesem Gase näher befaßte, nachdem es besonders

für inmitten von Wäldern liegende Etablissement von großem
Werte wäre.

- Man hat verschiedene Agglomerationsversuche mit den

Sägespänen gemacht und Briquettes erzeugt, indem man
doppelchromsaure Pottasche oder Alaun mit flüssigem Leim
mischte, um das nötige Bindemittel zu erhalten.

Um Baumaterialien zu erhalten, mischt man Cement,
Kalk oder Gyps mit den Sägespänen.

Einen vorzüglichen Mörtel geben Sägespäne, mit frisch
gelöschtem Kalk gemischt.

Endlich erzeugt man selbst Ziegel aus Sägespänen, indem
man diese mit Sand und Thon mischt und brennt. Diese
Ziegel zeichnen sich durch ihre besondere Leichtigkeit aus.

Man steht, daß die Verwendbarkeit der Sägespäne eine
sehr große ist. (Mitgeteilt vom Patentbureau Fischer in Wien).

BerWàMs.
Vor Bundesgericht. Die Baufirma Pümpin u

Herzog in Bern, welche ihre am Bau der Bahn auf
die Schynige Platte beschäftigten Arbeiter bei einer Pariser
Gesellschaft gegen Unfall versichert hatte, zahlte dem am 25.
August 1892 durch einen Unfall verletzten Pietro Caserio
auf Rechnung der ihm zukommenden Entschädigung nach und
nach einen Betrag von 550 Fr. aus, um ihn von der größten
Not zu bewahren, nachdem sie die Gesellschaft von dem Un-
fall rechtzeitig benachrichtigt hatte. Im Jahre 1894, also
etwa 16 Monate nach dem Unfall, erhob Caserio gegen seine
Arbeitgeber dann Klage auf Bezahlung einer angemessenen
Entschädigung und erwirkte die Verurteilung derselben zur
Bezahlung eines Betrages von 5000 Fr. nebst Zins und
Kosten. Pümpin u. Herzog hatten gleich zu Beginn des
Prozesses der Gesellschaft den Streit verkündet, diese sich aber
jeder Teilnahme entschlagen, indem sie sich auf die Art. 9
und 13 der Versicherungspolice berief, die folgendermaßen
lauten:

Art. 9. „Alle Ansprüche auf Entschädigung verjähren
nach Ablauf eines Jahres vom Tage des Unfalles an. Die
Gesellschaft kann demzufolge nach Ablauf dieser Frist zu
keiner Entschädigung mehr angehalten werden, welches auch
die Ursache sei, wodurch die rechtzeitige Einklagnng verhindert
wurde."

Art. 13. Abs. 2. „Die Gesellschaft allein hat das Recht,
einen Vergleich abzuschließen; jeder ohne ihre Zustimmung
abgeschlossene Vergleich oder jede durch fie nicht gutgeheißene
Abschlagszahlung enthebt sie der Verbindlichkeit."

Der Appellations- und Kaffationshof des Kantons Bern
wies mit Urteil vom 30. Januar d. I, die von P. und H.
nach ihrer Verurteilung gegen die Gesellschaft erhobene Rechts-
klage ab, weil ihr Anspruch gemäß der im soeben erwähnten
Art. 13 enthaltenen Bestimmung, wonach ohne Zustimmung'
der Gesellschaft keine Abschlagszahlungen gemacht werden

durften, als verwirkt betrachtet werden müsse. Das Bundes-
gericht fand hiegegen, daß diese Bestimmung gegen die guten
Sitten verstoße, indem sie den Arbeitgeber an der Erfüllung
einer gesetzlich und moralisch ihm obliegenden Pflicht, den

verunglückten Arbeiter zu entschädigen, hindern wolle; es ge-
langte aber mit 4 gegen 3 Stimmen dennoch zur Abweisung
der Klage, weil dieselbe nicht innert der Frist eines Jahres
seit dem Unfall angehoben worden sei und nach Art. 9 der

Police deshalb als verwirkt erscheine. Da der Arbeiter selber
erst nach Ablauf eines Jahres klagend auftrat, so konnten

P. und H. allerdings nicht wissen, wie hoch sich die Ent-
schädigung belaufe, die sie zu zahlen hatten und für die sie
den Rückgriff hätten nehmen können; allein fie hätten eben

entweder den Arbeiter veranlassen sollen, früher klagend gegen
sie; aufzutreten oder zum wenigsten eine sogenannte Aner-
kennungs- und Feststellungsklage anheben können, um ihr
Rückgriffsrecht gegen die Versicherungsgesellschaft nicht zu ver-
ljeren. Nun hatten sie aber durch ihre Abschlagszahlungen
die einjährige Verjährungsfrist, welche für die Haftpflichts-
klagen gilt, einerseits unterbrochen und anderseits den Caserio,
freilich ohne zu wollen, gerade dadurch veranlaßt, die An-
Hebung der Klage hinauszuschieben, während ihr Regreßan-
spruch inzwischen unterging.

Das Bundesgericht trat in seiner Mehrheit dem bernischen
Appelhof bei. („Basler Nachr.")

Das Bundesgericht hat die Bauunternehmer La uff er
u. Franceschettiin Zürich zur Bezahlung einer Ent-
schädigung von 14,640 Fr. an den von einem Unteraccordanten
beschäftigten und bei einem Neubau der Unternehmer ver-
unglückten und beinahe völlig arbeitsunfähig gewordenen
Maler Zachia verurteilt, dabei aber anerkannt, daß der aus
der Unfallversicherung dem Zachia zugesprochene Betrag Von

4600 Fr. von der Entschädigung abgerechnet werden könne.

Neueste eidg. Patente im Bauwesen. Neuer Boden,
von Anton Odorico, Zürich.-—Automatischer Doh-
len-Hochwasser-Abschlußapparat, von Matthias
Hartmann, Basel. — Strahlapparat, von Gebrüder
Häfeli, Arosa. — Kamin Hut, in Visierform, von Ed.
Zürcher, Davos. — Abzapfvorrichtung, von Heinrich
Dübendorfer, Zürich. — Watt zähl er für Wechsel- und
Gleichstrom, von Georg Wilh. Weber, Zürich.

Bauwesen in Bern. Der Gemeinderat Bern beschloß
die Erstellung eines neuen Mädchensekundarschulhauses mit
Turnhalle und Spielplatz. Die Kosten für das Schulhaus
betragen 584,000 Fr., für die Turnhalle 146,000 Fr.

Berner Kornhanskeller. Bekanntlich ist die Reno-
vati on des Kornhauskellers durch die Behörden projektiert
und es sind die bezüglichen Vorlagen (Pläne, Kostenvoran-
schlüge zc gegenwärtig in Beratung bei der zu diesem Zwecke

aufgestellten Kommission.
Wie wir hören, soll die ganze Einrichtung des Kellers

eine zweckentsprechendere, gefälligere werden. Oben (über den


	Die Benützung der Sägespäne in der Industrie

